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Liebe Leserinnen 

und Leser des Ge-

meindebriefs,  

liebe Gemeindeglie-

der, 

die Botschaft von 

Weih-nachten ist 

eine fröhliche und 

frohmachende Bot-

schaft für alle Men-

schen, die sie hören 

wollen. Und das gilt 

ganz unabhängig 

von unserer je kon-

kreten Lebenssitua-

tion. Ja, auch dieses 

Jahr werden wir wieder wie im letzten Jahr Weihnachten ganz anders 

feiern müssen mit unseren Gottesdiensten: Alle Jahre anders und man-

cher mag sich fragen, wann endlich wieder alle Jahre wieder wie vor 

Corona. Ehrlich gesagt – ich weiß es auch nicht. Ich ahne jedoch, dass 

die Sehnsucht nach Normalität und Gewohnheit nie so ganz vollstän-

dig erfüllbar sein wird, weil sich nun mal mit der Zeit alles ändert und 

wir uns mit. Was gleich bleibt und in jedem Zeit- und Lebensabschnitt 

sich neu buchstabiert, ist die Botschaft von Weihnachten.  

Gott will und wird zu uns kommen und bei uns wohnen. 

Das ist der tiefste Grund aller Weihnachtsfreude und -fröhlichkeit! 

Er kommt im Kind in der Krippe in Bethlehem zu uns, die wir an Corona 

erkrankten; die wir im letzten Jahr Abschied nehmen mussten von ei-

nem geliebten und an und mit Corona gestorbenen Menschen; er 

kommt zu uns, die wir uns mit den Folgen von Corona plagen und da-

ran ärgern; er kommt zu den Menschen an der weißrussisch-polnischen 

Grenze und in den Flüchtlingslagern weltweit; er kommt zu den Politi-

kern und den Regierten: er kommt zu uns Menschen und bleibt bei 

uns. Denn das heißt es doch: ich will bei dir wohnen, bei dir heimisch 

werden.  
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So wird Gott bei uns heimisch. Und dann kann alles anders werden 

und anders sein. Er ist bei uns und bleibt bei uns, so wie wir gerade 

sind und wie wir uns gerade fühlen. 

Und dann soll es anders werden: Freuen sollen wir uns und fröhlich 

dürfen wir sein, denn er kommt zu uns. 

Alle Jahre wieder ist alles ganz anders – wie schön, dass Gott sich 

auf den Weg gemacht hat zu uns. Gott sei Dank 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 

Ihr Pfarrer Christian Bochwitz 

 

Impressum: Der Gemeindebrief erscheint vierteljährlich im Auftrag  

 der Gemeindekirchenräte im Pfarrsprengel Brandenburg-West. 

Pfarrer Christian Bochwitz Mail: evpfarramt.plaue@ekmb.de 

Pfarramt Kirchstraße 8, 14774 Brandenburg  40 31 88  41 07 50 

Friedhofsverwaltung Kassenstunden im Pfarrhaus (Frau Zerm) Montag/Mittwoch 8-11 Uhr 

Bank: Evangelische Bank 

Empfänger: Verwaltungsamt Potsdam 
IBAN: DE56 5206 0410 0103 9098 59 

BIC: GENODEF1EK1 

Alle drei Kirchengemeinden haben das gleiche Konto, daher für die Zuordnung bitte immer 

den Verwendungszweck angeben! 

für Kirchmöser: RT 3110 

für Plaue: RT 3140 

für Woltersdorf: RT 3142 

Im Internet finden Sie uns unter www.ekmb.de. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Vorschlägen zu Gestaltung und Inhalt! 
Redaktion: Christian Bochwitz, Andreas Wehnert 

Layout: Andreas Wehnert 

Druck: OFFSET FRIEDRICH GmbH & Co. KG, Zum Grenzgraben 23a, 76698 Ubstadt-Weiher 
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Gottesdienste an 

Heilig Abend 

wieder vor den Kirchen 

Auch in diesem Jahr müssen 

wir wegen Corona die Got-

tesdienste am Heiligen 

Abend vor den Kirchen fei-

ern. Die Größe unserer Kir-

chen reicht nicht aus, um die 

angezeigten Abstände ein-

zuhalten und für ein sicheres 

Weihnachten Sorge zu tra-

gen. Es ist den Gemeindekir-

chenräten auch wichtig gewesen, niemanden vom Gottesdienst 

auszuschließen. Daher wird beim Einlass nur Name, Adresse und 

Telefonnummer zu Kontaktverfolgung erhoben. Alternativ können 

Sie sich mit Ihrem Mobiltelefon und der Luca – App bzw. der 

Corona-Warn – App einloggen. 

Die Gottesdienstzeiten und Orte sind: 

16.00 Uhr: Woltersdorf und Kirchmöser Dorf 

18.00 Uhr: Plaue und Kirchmöser West  

 
Kirchliche Veranstaltungen nur noch mit 3G 

Das innerkirchliche Rahmenhygienekonzept unserer Landeskirche, 

das auch bei uns gilt besagt, dass kirchliche Räumlichkeiten zu Ver-

anstaltungen nur noch unter 3G-Regeln betreten werden dürfen. 

(Geimpft, genesen oder getestet) 

Bitte bringen Sie daher die entsprechenden Nachweise mit. Aus-

nahmsweise können durch die verantwortliche Person ein Schnell-

test zur Verfügung gestellt werden, der unter Aufsicht durchzufüh-

ren ist. 

 

Dies betrifft ausdrücklich nicht Gottesdienste und Bestattun-

gen. 4 

Gemeinde und Corona 
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Die Weihnachtsgeschichte 



 

 

  

Datum Plaue Woltersdorf 

Heiligabend 

24.12. 

vor der Kirche mit Anspiel 

1800 Bochwitz 

vor der Kirche 

1600 Riebicke 

Weihnachten 

25.12. 900 Bochwitz  

Silvester 

31.12.   

Neujahr 

01.01. 
nächsterreichbarer Gottesdienst in BRB-Auferstehung 10.30 Uhr 

1. So.n.Epiphanias 

09.01. 1030 Bochwitz  

2. So.n.Epiphanias 

16.01.   

3. So.n.Epiphanias 

23.01. 900 Bochwitz  

Letzter So.n.Epiphanias 

30.01.   

4. So. v.d. Passionszeit 

06.02. 900 Gau  

Septuagesima 

13.02.   

Sexagesima 

20.02. 900 Bochwitz  

Estomihi 

27.02.   
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  Gottesdienste  

 6 an(ge)dacht 



 

 

  

Datum West-Kirche Dorfkirche 

Heiligabend 

24.12. 

vor der Kirche 

1800 Riebicke 

vor der Kirche mit Anspiel 

1600 Bochwitz 

Weihnachten 

25.12. 

mit Abendmahl 

1000 Bochwitz 
 

Silvester 

31.12. 

mit Abendmahl 

1630 Bochwitz 
 

Neujahr 

01.01. 
nächsterreichbarer Gottesdienst in BRB-Auferstehung 10.30 Uhr 

1. So.n.Epiphanias 

09.01. 
 

mit Abendmahl 

900 Bochwitz 

2. So.n.Epiphanias 

16.01. 

mit Kirchenkaffee 

900 Bochwitz 
 

3. So.n.Epiphanias 

23.01. 
 

mit Kirchenkaffee 

1030 Bochwitz 

Letzter So.n.Epiphanias 

30.01. 1030 Alband  

4. So. v. d. Passionszeit 

06.02.   

Septuagesima 

13.02.  
mit Kirchenkaffee 

900 Bochwitz 

Sexagesima 

20.02. 

mit Kirchenkaffee 

1030 Bochwitz 
 

Estomihi 

27.02. 
 

mit Kirchenkaffee 

1030 Bochwitz 
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 Gottesdienste 



 

Da liegt es vor uns mit seinen 365 Tagen 

– 

neu und unverbraucht 

Wie in jedem Jahr ahnen und wissen wir kaum genau, wie es wer-

den wird, dieses Neue Jahr. Wie in jedem Jahr hoffen und wün-

schen wir uns das Beste oder zumindest Gutes. Wie sollte es auch 

anders sein? 

Wie in jedem Jahr erfahren wir, dass auch das Neue Jahr kaum so 

wird wie wir es gewünscht und erhofft haben und doch verab-

schieden wir das Alte Jahr und hoffen auf ein Gutes und Neues 

Jahr. Wie in jedem Jahr ist auch dieses Jahr mit einer Jahreslosung 

versehen, die in diesem Jahr aus dem Neuen Testament stammt. 10 

Zum neuen Jahr 



„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 

Der Satz von Jesus stammt aus der Geschichte der Speisung der 

5000 Menschen, in der Jesus plötzlich vor die Situation gestellt ist, 

Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, die zu ihm ge-

kommen sind. 

Dieser Verantwortung stellt sich Jesus und weist sie nicht ab. 

Dieser Satz gilt über alle Zeiten hinweg auch uns mit unseren Sor-

gen, Nöten und Freuden, unseren Hoffnungen und Befürchtungen. 

Mit alledem dürfen wir zu Jesus kommen, im Gebet ihm von unse-

ren schönen Momenten erzählen und ihm danken und ebenso im 

Gebet unsere Ängste ihm klagen. Dort haben sie einen guten Ort 

und bleiben nicht bei uns. 

Auch in vielen anderen Menschen kann uns so Gott in Jesus Chris-

tus begegnen. Manch einer wird uns dabei zum stärkenden und 

tröstenden Engel, zum Boten Gottes. 

Und wer weiß schon, was das Neue Jahr für uns bereithält, wo wir 

vielleicht es zu klein und zu ängstlich denken und befürchten. 

Gott denkt ganz groß von uns und will bei uns sein. Egal, was wir 

im Neuen Jahr erleben. Darauf dürfen, können und sollen wir uns 

verlassen. Das ist unser Glaube 

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ 
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Zum Neuen Jahr 



 
Wenn es die Corona-Umstände zulassen,  

dann am 4. März 1800 Uhr in der Westkirche Kirchmöser. 
12 

  Weltgebetstag 
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Kinderseite 



Welche Anlässe werden im Gemeindebrief veröffentlicht ? 

Verschiedentlich haben mich dazu Anfragen erreicht, nach welchen 

Kriterien Anlässe im Gemeindebrief veröffentlicht werden. 

 

Grundsätzlich muss dabei zwischen den Geburtstagsglückwün-

schen und allen anderen Amtshandlungen unterschieden werden . 

Beglückwünscht zum Geburtstag wird jeder Mensch, der zum Zeit-

punkt der Erstellung des Gemeindebriefes evangelisches Gemein-

deglied ist und im Bereich der drei Kirchengemeinden Plaue mit 

Briest, Kirchmöser und Woltersdorf wohnt. 

Alle anderen Anlässe sind sog. Amtshandlungen, bei denen ein 

Gottesdienst aus diesem Anlass begehrt wird und stattgefunden 

hat: 

Taufen, Wiederaufnahmen in die Kirche, Konfirmationen einschließ-

lich der Jubiläumskonfirmationen, kirchliche Trauungen (dazu ge-

hören auch die Jubiläumstrauungen, die mit einem Gottesdienst 

begangen werden) sowie die Bestattungen, die mit geistlicher Be-

gleitung stattgefunden haben. 

Eine gewisse Ausnahme von dieser Regel stellt der Fall dar, dass ein 

evangelisches Gemeindeglied auf einem Kirchlichen Friedhof in 

unserem Bereich (also in Plaue oder in Woltersdorf) weltlich beige-

setzt wird. Diese verstorbenen Gemeindeglieder können auch er-

wähnt werden, da wir in der Friedhofsverwaltung davon Kenntnis 

erlangt haben. Wird hingegen dieses Gemeindeglied auf einem 

städtisch-kommunalen Friedhof beigesetzt, erfahren wir davon 

nicht, und es erfolgt auch keine Erwähnung. 

In der Regel ist also die Tatsache, dass ein Gottesdienst aus diesem 

Anlass stattgefunden hat, die Grundlage für eine Erwähnung im 

Gemeindebrief. 

Konkretes Beispiel: Ein diamantenes Hochzeitspaar feiert mit Pfar-

rer einen Gottesdienst zur Jubiläumstrauung und feiert danach in 

der Gaststätte weiter – Erwähnung im Gemeindebrief. 

Ein anderes Traupaar feiert nur in der Gaststätte oder zuhause – 

keine Erwähnung im Gemeindebrief, weil kein Gottesdienst dazu 

stattgefunden hat. 
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  In eigener Sache 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gesamtsprengel 

Christenlehre 
dienstags  

in der Schulzeit 

1630 Uhr 

Gemeinderaum Plaue 

Plaue 

Seniorenkreis 
Mo 10. Januar 2022

Mo 14. Februar 2022  

1430 Uhr 

Gemeinderaum Plaue 

Frauenkreis 
Nach Vereinbarung 

 

1930 Uhr 

Gemeinderaum Plaue 

Kirchmöser 

Frauenkreis Dorf 
Mi 19. Januar 2022

Mi 16. Februar 2022  

1430 Uhr 

Gemeinderaum 

Dorfkirche 

Frauenkreis West 
Do 27. Januar 2022

Do 24. Februar 2022  

1400 Uhr 

Gemeindezentrum 

Westkirche 
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  Termine 
 

Weitere Informationen können Sie bitte auch den Schaukästen an unseren 

Standorten der Kirchen und Gemeinderäume entnehmen: 
Kirche Plaue mit Gemeinderaum 14774 Plaue, Kirchstraße 8 

West-Kirche mit Gemeindezentrum 14774 Kirchmöser, Brandenburger Allee 11 

Dorfkirche mit Gemeinderaum 14774 Kirchmöser, Gränertstraße 2 

Kirche Woltersdorf 14789 Woltersdorf, Dorfstraße 15A 


